
Satzung über die Haltung und Anleinpflicht von Hunden in den 
gemeindlichen öffentlichen Anlagen 

Die Stadt Fladungen erlässt aufgnmd von Art. 23 und 24 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 der Gemeindeord
nung (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 06. Januar 1993 (GVBL S. 65), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom JO. August 1994 (GVBI. S. 761) folgende Satzung: 

§1 
Gegenstand der Satzung 

(1) Anlagen im Sinne dieser Satzung sind die von der Stadt Fladungen angelegten und unter
haltenen öffentlichen Grünflächen, Erholungsflächen, Freizeitflächen, Sport- und Spjelflä
chen, Liegewiesen, Kinderspielplätze, Schulen, Kindergärten wid Friedhöfe. 

(2) Der räwnliche Geltungsbereich dieser Satzung erstreckt sich grundsätzlich auf alle in Abs. 
1 genannten Anlagen im Stadtgebiet. 

§2 
Verhalten in den Anlagen 

( 1) In den Anlagen ist das freie Umher laufen von Hunden witersagt. Hierfür sind Hunde nur 
an reißfesten Leinen zu führen. 

(2) Von Kinderspielplätzen sind Hunde fernzuhalten. Auch ein Mitführen an der Leine ist in 
diesen Bereichen nicht gestattet. 

(3) Alle haben sich in den Anlagen so zu verhalten, dass kein anderer gefährdet, geschädigt, 
oder mehr als nach den Umständen unvenneidbar behindert. oder belästigt wird. 

(4) Von der Geltung der Satzung sind ausgenommen: 
1. Blindenführhunde, 
2. Diensthunde der Polizei, des Strafvollzugs, des Bundesgrenzschutzes, der Zollverwaltung, 

und der Bundeswehr im Einsatz, 
3. Hunde, die zum Hüten einer Herde oder bei Ausübung der Jagd eingesetzt sind, 
4. Hunde, die die für Rettungshunde vorgesehenen Prüfungen bestanden haben und als Ret

tungshunde für den Zivilschutz, den Katastrophenschutz oder den Rettungsdienst einge
setzt sind, sowie 

5., im Bewachungsgewerbe eingesetzte Hunde, soweit der Einsatz dies erfordert. 

§3 
Beseitigungspflicht 

Wer durch Beschädigung, Verunreinigung oder in sonstiger Weise im Anlagenbereich einen 
ordnungswidrigen Zustand(§ 6) herbeiführt bzw. durch einen Hund herbeiführen lässt, hat 
diesen ohne Aufforderung unverzüglich auf seine Kosten zu beseitigen. Dies gilt insbesondere 
für die Beseitigung von Hundekot. 

§4 
Anordnungen für den Einzelfall 

Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit in den öffentli
chen Anlagen können Anordnungen durch die Stadt Fladungen bzw. Verwaltungsgemein-



schaft Fladungen für den Einzelfall getroffen werden. Den Anordnungen ist unverzfiglich 
Folge zu leisten. 

§5 
PJatzverweis und Anlagenverbot 

( 1) Wer in schwerwiegender Weise oder wiederholt trotz Mahnung einer Bestimmung dieser 
Satzung oder einer aufgrund dieser Satzung erlassenen Anordnung zuwiderhandelt, kann un
beschadet sonstiger Rechtsfolgen vom Platz verwiesen werden. Außerdem kann ihm das Be
treten der Anlage für einen bestimmten Zeitraum untersagt werden. 

(2) Den Anordnungen nach Abs. 1 ist unverzfiglich Folge zu leisten. Wer aus einer Anlage 
verwiesen wurde, darf sie für die Dauer des Platzverweises nicht wieder betreten. 

§6 
Zuwiderhandlungen 

( 1) Wegen. einer Ordnungswidrigkeit kann nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 GO mit einer Geldbuße 
bis zu 1.000,00 €belegt werden, wer vorsätzlich 

1. die in § 2 auf geführten Verhaltensvorschriften nicht befolgt, 
2. einer nach § 4 erlassenen Anordnung für den Einzelfall nicht Folge leistet, 
3. einem nach§ 5 ausgesprochenen Platzverweis oder Anlagenverbot zuwiderhandelt. 

(2) Soweh eine Zuwiderhandlung gegen die Satzung auch gegen andere Bestimmungen ver
stößt, die dafür Strafe oder Geldbuße vorsehen, finden diese Bestimmungen Anwendung. Die 
Bestimmungen dieser Satzung über die Nebenfolgen von Zuwiderhandlungen bleiben unbe
rülrrt. 

§7 
.Ersatzvornahme 

( 1) Wird bei Zuwiderhandlungen gegen Bestimmungen dieser Satzung ein ordnungswidriger 
Zustand verursacht, kann dieser nach vorheriger Androhung und nach Ablauf der hierbei ge
setzten Frist auf Kosten der/des Zuwiderhandelnden beseitigt werden. 

(2) Einer vorherigen AndrohWig mit FtistsetZun.g bedarf es nicht, wenn die Ersatzvornahme 
zui Verhütung oder Unterbindung einer mit Strafe bedrohten Handlungoder.zw:.Abw.ehr ei„ 
ner drohenden Gefahr erforderlich ist. 

§8 
In.ktafttreten 

Die~e $aJzu.n..g tri.tt ttine Wo1;?b.e n,~b ihrer B~~~nntgabe in Kraft„ 

Laut teL Mitteilung des Landratsamtes 
Rhön-Grabfeld vom 23; 06:2005 besteht 
für vorstehende Satzung ke'ine Ge
nehmigungspflicht. 

Veröffentlicht im Mitteilun~'ä~"der VGem Fladungen am 02 .07.2005 


